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1. Ausgangslage und Absichten 

Das Areal der Quartierplanung1 umfasst die Baurechtsparzelle Nr. (6393) in Arlesheim, mit einer 

Fläche von insgesamt rund 1'810 m2. Das Areal liegt am westlichen Rand des Siedlungsgebietes 

von Arlesheim, im Gebiet Schnäggebünte. Im Osten wird das Areal durch die General Guisan-

Strasse und im Norden durch den Weidenhofweg begrenzt. Westlich grenzt Wald des Geländeein-

schnitts mit dem Dorfbach (Bachtelegrabe) an das Areal an. In südlicher Lage zum Areal befindet 

sich das neue Feuerwehrmagazin der Gemeinde Arlesheim.  

 

 Abb.1: Luftbild, Quelle: Google Earth 

 

Im Zonenplan Siedlung ist der östliche Bereich des Areals bisher der Wohn- und Geschäftszone 

WG2b zugewiesen. Der westliche und grössere Bereich ist als Zone für öffentliche Werke und 

Anlagen, mit Zweckbestimmung Werkhof, festgesetzt. 

Auf dem Areal bietet sich der Gemeinde die Gelegenheit, zusammen mit der St. Ottilienstiftung2 12 

Wohnungen in Form eines gemeinnützigen Wohnungsbaus zu realisieren. Dieses Vorhaben ent-

spricht auch dem Leitbild der Gemeinde Arlesheim, günstiger Wohnraum zu schaffen und Wohn-

bauträger für gemeinnützigen Wohnungsbau zu unterstützen. An der Gemeindeversammlung vom 

21. November 2013 wurde der Gemeinderat ermächtigt, mit der St. Ottilienstiftung für das betref-

fende Areal ein Baurechtsvertrag zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus abzuschlies-

sen. 

Die planungsrechtliche Grundlage zur Realisierung einer Wohnüberbauung soll, nach Vorgabe der 

Gemeinde, mittels einer Quartierplanung gemäss § 39 RBG hergestellt werden.  

                                                           
1 Im Bericht wird nachfolgend meistens nur noch der Begriff "Areal" verwendet. 
2  Die St. Ottilienstiftung ist eine Stiftung in Arlesheim, die gemäss Stiftungsstatut bezweckt, unterstützungsbedürftigen Personen, die 
in Arlesheim niedergelassen sind oder sich dort aufhalten, unter dem Namen St. Ottilien, Hilfe-, Schutz- und Segen-Stiftung Arlesheim 
eine Zufluchtsstätte zu bieten oder sie anderweitig zu unterstützen. Sie wurde 1936 von alt Bezirksrichter Emil Häner und seinen 
Geschwistern gegründet (Textquelle: Einladung zur Gemeindeversammlung vom 21. November 2013, Traktandum 3 (Ermächtigung 
zum Abschluss eines Baurechtsvertrags mit der Stiftung St. Ottilien). 

N 

Schule Gehrenmatt  

Birseckstrasse  

General Guisan -Strasse  

Quartierplan -Areal  

Überbauung Dürrmatt  

Überbauung Schneckenbündten  

Feuerwehrmagazin  

Geländeeinschnitt Bachtelegrabe  
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2. Beschreibung des Bebauungskonzeptes 

Das dem Quartierplan zugrundeliegende Bebauungskonzept ging aus einem Wettbewerb hervor. 

Dieser Wettbewerb wurde im Einladungsverfahren mit drei Architekturbüros durchgeführt und im 

März 2013 abgeschlossen. Veranstaltet wurde der Wettbewerb durch die St. Ottilienstiftung. Das 

Siegerprojekt stammte von Flubacher-Nyfeler+Partner, Architekten AG, Basel.  

Die Bebauung wird in einem einzelnen Baukörper zusammengefasst. Der Fussabdruck ist soweit 

reduziert, dass 2 Wohneinheiten als 3- und/oder 4-Zimmmer-Wohnung pro Geschoss optimal an-

geordnet werden können. Mit dieser Konzentration ergibt sich für 12 Wohneinheiten eine Höhen-

entwicklung zu einem 6-geschossigen Baukörper. Der kleine Fussabdruck und die Ausbildung ei-

nes kompakten Volumens ermöglichen eine bewusste Setzung und Ausrichtung im Areal und ge-

genüber dem Umfeld. Im Weiteren wird dadurch ein möglichst grosser Freiraum hergestellt. 

Der 6-geschossige Baukörper mit Hochparterre lässt sich mit der 8-geschossigen Bebauung der 

Überbauung Dürrmatt in Beziehung setzen. Der Neubau integriert sich somit und vermittelt an der 

Nahtstelle im baulichen Umfeld zwischen bestehenden Solitären und verdichteter Zeilenbauweise. 

3. Organisation und Ablauf der Quartierplanung 

3.1  Beteiligte 

Baurechtsnehmer und Auftraggeber Quar-
tierplanung 

St. Ottilienstiftung, 4144 Arlesheim 

Vertretung Eigentümerschaft Heinz Burgener, dipl. Architekt, 4144 Arlesheim 

Projektentwicklung Flubacher-Nyfeler+Partner Architekten AG, 4011 Basel 

Quartierplanung  Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, 4415 Lausen 

Verwaltung Gemeinde Bauverwaltung Arlesheim 

Fachkommission Gemeinde Baukommission der Gemeinde Arlesheim 

Behörden Gemeinde Gemeinderat Arlesheim 

Fachstellen Kanton Amt für Raumplanung 

Fachkommissionen Kanton Arealbaukommission 

3.2  Planungsablauf 

Abschluss Wettbewerbsverfahren (Jurybericht) 19. März 2013 

Behandlung des Bebauungskonzeptes durch die kantonale Arealbaukommission 19. September 2013 

Durchführung des Mitwirkungsverfahrens 20. Feb. bis 28. Mär. 2014 

Mitteilung der Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung 24. April 2014 

Beschlussfassung Gemeinderat 16. September 2014 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung 5. November 2014 

Referendumsfrist 6. Nov. bis 5. Dez. 2014 

Auflageverfahren ...... ausstehend 
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4. Planungsrechtl iche Voraussetzungen 

4.1   Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) 

Das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) sieht gemäss §§ 37 ff. das Planungsinstru-

ment der Quartierplanung als Sondernutzungsplanung vor. Mit einer Quartierplanung kann für ei-

nen definierten Teil der Bauzonenfläche von den Bestimmungen der normalen Zonenvorschriften 

abgewichen werden. Eine gebietsmässige Anwendungsbeschränkung ergibt sich aus der kanto-

nalen Rahmengesetzgebung nicht.  

4.2   Kantonaler Richtplan 

Das Quartierplan-Areal wird gemäss dem kantonalen Richtplan (KRIP)3 als Wohngebiet bzw. 

Wohn-Mischgebiet ausgewiesen. Weitere kantonale Planungsfestlegungen sind für das Areal nicht 

vorhanden. Eine neue Quartierplanung mit definierter Wohnnutzung steht daher nicht im Wider-

spruch zum kantonalen Richtplan. Spezifische Aussagen aus den Objektblättern zum Richtplan 

werden im Kapitel 6.3 behandelt. 

 

Abb. 2: Ausschnitt Richtplan-Gesamtkarte, Quelle ARP BL  

4.3   Zonenvorschriften der Gemeinde Arlesheim 

Im Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Arlesheim werden unter Ziffer 10.1 (neue Quartierpla-

nungen) die Voraussetzungen und Anforderungen an Quartierplanungen definiert.  

Die Aufstellung von Quartierplänen ist grundsätzlich in jeder Bauzone zulässig. Die Ausnützungs-

ziffer darf nur soweit erhöht werden, als dadurch der entsprechende Zonencharakter nicht gestört 

wird. Bei der Erarbeitung von Quartierplanungen ist die Wohnqualität, die nachbarliche Beeinträch-

tigung, das Orts- und Landschaftsbild sowie die Kapazität der Zufahrtsstrassen zu berücksichtigen. 

Die Berücksichtigung dieser Anforderungen ist mit dem Siegerprojekt aus dem durchgeführten 

Wettbewerb vorgenommen worden und gilt somit als erfüllt. 

                                                           
3  Vom Landrat am 26. März 2009 verabschiedet und vom Bundesrat am 8. September 2010 genehmigt. 

Standortbereich des 
Quartierplan-Areals  
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5. Bestandteile und Schwerpunkte der Quartierplanung 

5.1 Bestandteile 

5.1.1 Öffentlich-rechtliche Planungsdokumente 

− Quartierplan-Reglement  

− Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) 

5.1.2 Privat-rechtlicher Vertrag 

− Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG4 (siehe Kapitel 9)  

5.1.3 Orientierende Dokumente 

− Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG5  

5.2  Zweck und Zielsetzungen der Quartierplanung 

Der Quartierplan "Bachtelengraben" bezweckt eine geordnete und haushälterische Nutzung des 

Bodens sowie die planerische Sicherstellung einer attraktiven Wohnüberbauung unter Beachtung 

der speziellen Lage und Umgebung bzw. den folgenden areal- und projektspezifischen Zielsetzun-

gen: 

− Sicherstellung einer quartierverträglichen Siedlungsverdichtung auf der Grundlage eines Be-

bauungs- und Aussenraumkonzeptes, welches aus einem Konkurrenzverfahren hervor gegan-

gen ist; 

− Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wohnüberbauung, welche sich gut in die vorhan-

dene Topografie und in das benachbarte Siedlungsgebiet einpasst; 

− Ausbildung einer städtebaulichen Einheit mit ästhetischem Gesamteindruck durch Abstimmung 

von Architektur, Farbe und Materialien der Baukörper aufeinander; 

− Sicherstellung einer energieeffizienten Bauweise sowie Sicherstellung des Anschlusses an den 

Wärmeverbund "Gehrenmatt" zur Wärmeversorgung; 

− Ausbildung einer naturnahen Aussenraumgestaltung. 

Der Zweck und die Zielsetzungen der zukünftigen Bebauung sind im Quartierplan-Reglement auf-

geführt. Mit den Quartierplan-Vorschriften (Plan und Reglement) wird die entsprechende Umset-

zung des Zwecks und der Zielsetzungen vorgenommen bzw. sichergestellt. 

                                                           
4 Quartierplan-Vertrag: Sicherstellung Funktionalität der Quartierplanung, welche nicht öffentlich-rechtlich festgelegt werden können. 
5 Berichterstattung zur Quartierplanung (= vorliegender Planungsbericht) 
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5.3  Inhalte der Quartierplanung (Erläuterung der Schwerpunkte) 

5.3.1 Bebauung 

Baubereich Hauptbaute 

Der Baubereich Hauptbaute wurde auf der Grundlage des Bebauungskonzeptes im Quartierplan 

(Situation und Schnitt, 1:500) definiert. Die Bebauung des Areals mit Hauptbauten erfolgt somit 

ausschliesslich im festgelegten Baubereich. Weitere Hauptbauten sind nicht zulässig. 

Der Baubereich legt die Lage, die Ausdehnung sowie die Höhe und die Geschossigkeit des einzel-

nen Baukörpers fest.  

Messweise der Gebäudehöhe 

Die Festlegung der Höhe des Baubereichs Hauptbaute erfolgte mittels Höhenkoten (Meter über 

Meer). Als massgebender Messpunkt für die Gebäudehöhe gilt die Oberkante (OK) des fertigen 

Dachrandes. Die Definition der Oberkante des fertigen Dachrandes als Messpunkt erfolgte be-

wusst, da diese Höhe die baulich in Erscheinung tretende Gebäudehöhe darstellt. 

Mit der Ausnahme von technischen Bauteilen (Entlüftungsbauteile, Liftüberbauten u. dgl.) darf die 

im Quartierplan definierte Baubereichshöhe nicht überschritten werden. Eine Begrenzung der 

Überschreitung wurde nicht festgelegt. Jedoch sind Liftüberbauten, als Bauvolumen, um das Mass 

ihrer Überhöhung von der Fassade zurückzuversetzen.  

Für Solaranlagen (Sonnenkollektoren und Photovoltaik) gelten abschiessend die Bestimmungen 

der übergeordneten Gesetzgebung von § 104a RBG. 

Unterirdische Bauten beschränken sich in der Lage und Ausdehnung auf den Baubereich des 

Hauptbaus. Daher wurde auf eine separate Festlegung von unterirdischen Bauten im Quartierplan 

(Situation und Schnitte, 1:500) verzichtet. 

5.3.2 Nutzung der Bauten 

Nutzungsart 

Das Bebauungskonzept umfasst eine Wohnüberbauung mit ca. 12 Wohneinheiten. Dementspre-

chend wird das Areal der Wohnzone gemäss § 21 Abs. 1 RBG6 zugewiesen. 

Nutzungsdefinition 

Das Mass der baulichen Nutzung wird mittels der Bruttogeschossfläche (BGF) gemäss § 49 Abs. 

2 RBV  berechnet. In den Quartierplan-Vorschriften wird gemäss § 49 Abs. 3 RBV abschliessend 

definiert, welche Flächen, Bauten und Bauteile nicht zur Bruttogeschossfläche gezählt werden. 

Nutzungsmass 

Für die Quartierplanung wird eine maximale Bruttogeschossfläche (BGF) von gesamthaft 1'550 m2 

festgelegt. Zudem können Nebenbauten im Gesamtumfang von 100 m2 erstellt werden. Die Bau-

bereichsfläche für den Hauptbau beträgt 310 m2. 

                                                           
6 Wohnzone gemäss § 21 Abs. 1 RBG: Wohnzonen umfassen Gebiete, die in erster Linie der Wohnnutzung vorhalten sind. 
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 Zone WG2b  Quartierplanung*  Differenz (relativ, gerundet) 

Bebauungsziffer 7 25 % 17.3 % - 30 % 

Ausnützungsziffer 8 77% 86.5 % + 13 % 

*  anrechenbare Parzellenfläche für Quartierplan-Areal:  

Baurechtsparzelle Nr. (6393)  = 1'816 m2 

abzüglich Waldareal  =  25 m2 

anrechenbare Parzellenfläche = 1'791 m2 

Mit der neuen Quartierplanung ergibt sich eine bauliche Verdichtung in der Ausnützung von 77% 

auf rund 87 %, mit gleichzeitiger Reduktion der Bebauungsziffer von 25 % auf rund 17 %. Die 

Reduktion der Bebauungsziffer ergibt sich daraus, dass die bauliche Nutzung in einem einzelnen 

Baukörper zusammengefasst wird. Dadurch wird umgekehrt ein grösserer Aussenraumbereich mit 

der Quartierplanung gegenüber der Zone WG2b sichergestellt. Dieser Aussenraumbereich umfasst 

grösstenteils Grünflächen. 

5.3.3 Gestaltung der Bauten 

Folgende Festlegungen wurden zur Gestaltung der Hauptbaute in die Quartierplan-Vorschriften 

aufgenommen: 

− Ausbildung hinsichtlich der Gestaltung und der Materialisierung als Einheit; 

− Materialien, Farbgebung und Architektur sind auch bei späteren Sanierungen aufeinander ab-

zustimmen und sind im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens vom Gemeinderat zu geneh-

migen; 

− Flachdach; 

− Verwendung von nicht für Wohnzwecke verwendete Hauptdachflächen für ökologische Funkti-

onen (z.B. extensive Begrünung, Nutzung von Sonnenenergie etc.); 

Weitere bzw. konkretere Festlegungen zur architektonischen Gestaltung wurden bewusst nicht vor-

genommen. 

Elemente des Sonnen-, Witterungs- und Sichtschutzes haben einen wesentlichen Einfluss auf die 

Gestaltungswirkung. Daher wurde in den Quartierplan-Vorschriften definiert, dass die Erstellung 

der einzelnen Elemente einheitlich erfolgen muss. Da im Laufe der Zeit Bedürfnisse neue oder 

ergänzende Elemente hinzukommen können, wurde in den Quartierplan-Vorschriften zusätzlich 

definiert, dass die nachträgliche Erstellung solcher Elemente nur auf der Grundlage eines Konzep-

tes erfolgen darf. Dieses Gestaltungskonzept bedarf zudem der Zustimmung des Gemeinderats.  

Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass die einheitliche und ästhetische Gesamt-

wirkung der Überbauung auch bzgl. der Elemente des Sonnen-, Witterungs- und Sichtschutzes 

gewährleistet wird und keine spätere "Verwilderung" durch Individualgestaltung entstehen kann. 

                                                           
7 Bebauungsziffer: Definition gemäss Zonenreglement Siedlung (ohne Nebenbauten) 
8 Ausnützungsziffer bzw. Bruttogeschossflächen: Definition gemäss Quartierplan-Reglement (ohne Nebenbauten) 
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5.3.4 Aussenraum 

Die Nutzung des Aussenraums ist im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) festgelegt. Die Grün-

fläche umfasst rund 1'000 m2 und entspricht somit rund 55 % des Areals. 

Mit Ausnahme einer Nebenbaute für eine Veloabstellanlage mit integrierter Entsorgungseinrichtung 

sind bewusst keine weiteren Nebenbauten bzw. entsprechende Standorte im Quartierplan (Situation 

und Schnitt, 1:500) festgelegt worden. Weitere Nebenbauten sind gemäss dem im Reglement defi-

nierten Umfang zulässig. Im Weiteren sind im Aussenraum auch Spiel- und Aufenthaltsbereiche mit 

entsprechenden Einrichtungen zulässig. Zur Sicherstellung einer zweckmässigen Ausstattung wurde 

im Reglement definiert, dass vor Eingabe des Baugesuchs die Einrichtungen betreffend Art und 

Standorte sowie Ausstattungsumfang mit dem Gemeinderat festzulegen sind. 

Aufgrund der kantonalen Vorprüfung wurde entlang des Waldrandes ein Bereich zur Bepflanzung 

eines Waldsaums festgelegt. Damit soll mittels eines Strauchgürtels eine Übergangsbepflanzung 

zum Wald hergestellt werden und somit der Waldrandbereich ökologisch ausgewertet werden. Der 

Bereich für einen Waldsaum muss eine Minimalbreite von 5.0 m aufweisen. Damit ein weiteres Aus-

wachsen des Waldsaum begrenzt werden kann, wurde definiert, dass ein Rückschnitt auf die defi-

nierte Minimalbreite vorgenommen werden darf. 

Im Reglement sind zur Konkretisierung des Aussenraums verschiedene Anforderungen zur Nutzung 

und zur Gestaltung sowie auch zur Bepflanzung definiert worden. Damit soll eine qualitative Gestal-

tung des Aussenraums auf Stufe der Quartierplanung sichergestellt werden. 

Mit einem Umgebungsplan kann die Umsetzung und Konkretisierung der verschiedenen im Rah-

men der Quartierplanung definierten qualitätsbildenden Vorgaben zur Aussenraumgestaltung auf 

Stufe des Baugesuchverfahrens überprüft werden. Zudem kann mit einem Umgebungsplan die 

anschliessende bauliche Realisierung bzw. die Ausführung der Aussenraumgestaltung im Sinne 

der Quartierplan-Festlegungen durch den Gemeinderat geprüft und durchgesetzt werden. 

Im Reglement ist diesbezüglich definiert, dass der Gemeinderat die Einreichung des Umgebungs-

plans beim Bauinspektorat im Rahmen des Baugesuchverfahrens beantragen kann. Zudem ist im 

Reglement definiert, welche Inhalte im Umgebungsplan darzustellen sind.  

5.3.5 Erschliessung und Parkierung 

Erschliessung 

Die Erschliessung des Areals für den MIV erfolgt über die General Guisan-Strasse. Fussgänger 

und Radfahrer können entweder die Zufahrt für den MIV benutzen oder den zusätzlichen nördli-

chen Weganschluss beim Weidenhofweg. 

Parkierung 

Der Bedarf von Parkplätzen richtet sich nach den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen (§ 70 

RBV bzw. Anhang 11/1 RBV). Gemäss dem Bebauungskonzept sind 12 Wohnungen vorgesehen. 

Die Parkierung wird vollständig oberirdisch angeordnet. 
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Gesamtbedarf an Parkplätzen 

   Bedarf PP 

Nutzung Berechnungsgrundlagen Berechnung S-PP B-PP 

Wohnnutzung − 12 WE Stamm-PP:  1 PP /WE   
Besucher-PP: 0.3 PP/WE 

12 PP 
 

 
4 PP 

Total −   16 PP 

WE =  Wohneinheiten 

Geplantes Parkplatzangebot 

 Angebot PP 

Lage im Quartierplan-Areal  S-PP B-PP 

oberirdische Parkierung (Stamm-PP und Besucher-PP) 12 PP 4 PP 

Total 16 PP 

 

Der erforderliche Parkplatzbedarf von insgesamt 16 Parkplätzen kann mit dem geplanten Angebot 

von insgesamt 16 Parkplätzen abgedeckt werden (Nachweis der Parkierungsanordnung siehe An-

hang 3). 

Das südliche Parkfeld bedarf aufgrund der Terrainverhältnisse gegenüber der Nachbarparzelle 

eine rund 2 m hohe Stützmauer. Diese Stützmauer ist im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) 

dargestellt. Aufgrund der Höhe sowie der mehrheitlichen Lage auf der Grenze der Baurechtspar-

zelle bedarf es eines Grenzbaurechts (siehe Kap. 9.2). 

5.3.6 Lärmschutz 

Zuweisung Lärm-Empfindlichkeitsstufe 

Mit den Quartierplan-Vorschriften ist auch die Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Art. 43 LSV und 

§ 12 USG BL festzulegen. Durch die Lage des Areals und der geplanten Wohnnutzung wird ge-

stützt auf die Lärmschutzverordnung (LSV) für das Areal die Lärm-Empfindlichkeitsstufe (LES) II 

festgelegt. 

Massgebender Grenzwert 

Das Areal ist erschlossen und somit kommen Art. 29 bis Art. 31 der LSV die Immissionsgrenzwerte 

(IGW) zur Anwendung. Gemäss Anhang 39 der LSV ergeben sich somit für das Areal folgende 

maximalen Werte der Aussenlärmbelastung: 

− LES II; IGW, tags:  60 dB 

− LES II; IGW, nachts:  50 dB 

Einhaltung der Grenzwerte 

Im Umfeld des Areals sind keine Lärmquellen vorhanden, welche zu Überschreitungen des Immis-

sionsgrenzwertes führen. Somit muss keine Beurteilung der Aussenlärmbelastung (Lärmgutach-

ten) vorgenommen werden, in welcher die Einhaltung der Grenzwerte nachgewiesen wird. 

                                                           
9 LSV Anhang 3: Belastungsgrenzwerte für Strassenverkehr 
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5.3.7 Energieeffizienz und Energieversorgung 

MINERGIE-P-Standard 

Die Hauptbauten sind grundsätzlich nach dem MINERGIE-P- oder nach dem MINERGIE-P-ECO 

Standard zu zertifizieren. Wird auf eine MINERGIE-Zertifizierung verzichtet, so ist die Einhaltung 

der Richtwerte für Erstellung und Betrieb des SIA-Effizienzpfades Energie (SIA Merkblatt 2040) 

nachzuweisen. 

Anschlusspflicht an Wärmeverbund Gehrenmatt 

Die Elektra Birseck betreibt in der Schulanlage Gehrenmatt eine Wärmeverbundanlage. Das Areal 

der Quartierplanung befindet sich im Anschlussperimeter. Seitens des Betreibers wurden auf An-

frage Anschlusskapazitäten für die geplante Wohnüberbauung bestätigt. Zudem sind die erforder-

lichen Leitungen zum Anschluss des Areals bereits vorhanden. Aufgrund dieser Ausgangslage 

wurde in Absprache mit der Bauverwaltung entschieden, dass die Wohnüberbauung der Quartier-

planung zur Wärmeversorgung an die Wärmeverbundanlage anzuschliessen ist. Daraus folgte die 

im Reglement definierte Anschlusspflicht. 

6. Berücksichtigung der planerischen Randbedingungen 

6.1 Planungsgrundsätze gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG) 

Mit dieser Quartierplanung erfolgt eine Optimierung der baulichen Nutzung und der lagespezifi-

schen Anordnung der Bebauung für ein bestimmtes Areal innerhalb des überbauten Siedlungsge-

bietes. Die Quartierplanung unterstützt resp. hält die Planungsgrundsätze Siedlung gemäss dem 

eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) wie folgt ein: 

− Haushälterische Nutzung des Bodens; 

− Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

− Schonung der Landschaft bzw. Begrenzung des Siedlungsgebietes; 

− Schonung der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Luftverschmutzung, 

Lärm und Erschütterung). 

− Schaffung von Siedlungen mit viel Grünflächen und Bäumen 

6.2 Bedarfsnachweis gemäss Art. 15 RPG 

Nach Art. 15 RPG darf nur Land, welches sich für eine bauliche Nutzung eignet und voraussichtlich 

innert 15 Jahren benötigt und erschlossen wird, als Bauzone ausgeschieden werden. 

Das Areal der Quartierplanung war bisher als Bauzone ausgeschieden und ist erschlossen. Die 

Quartierplanung sowie die vorgängige Konzepterarbeitung wurden von der St. Ottilienstiftung initi-

iert und kostenmässig getragen. Mit der Absicht das geplante Bauvorhaben für 12 neue Wohnein-

heiten nach Vorliegen einer rechtskräftigen Quartierplanung zu realisieren. Durch die Quartierpla-

nung werden somit keine Nutzungsreserven geschaffen.  
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[Ergänzung gemäss Vorprüfungsbericht erfolgt in Schlussfassung] 

Mit der Quartierplanung wird das Areal einer verdichtenden Bauweise mit Wohnnutzung zugeführt. 

Für die bisherigen Parzellen Nr. 805 und Nr. 3598, welche bislang der WG2b zugewiesen war, wird 

die vorbestandene Wohnnutzung fortgeführt. Die andere bisherige Parzelle Nr. 3599 war bislang 

der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, mit Zweckbestimmung Werkhof, zugewiesen. Das 

Areal wurde bisher u.a. als offenes Materiallager benutzt und Hochbauten sind nicht vorhanden.  

Das heutige Materiallager wird aufgehoben und in andere Lagerstandorte integriert. Aus raumpla-

nerischer Sicht besteht seitens der Gemeinde kein Bedarf an der Aufrechthaltung einer Zone für 

öffentliche Werke und Anlagen am Standort der früheren Parzelle Nr. 3599. Das Areal der Parzelle 

Nr. 3599 kann somit in Absprache mit der Gemeinde einer neuen und zweckmässigeren Nutzung 

zugeführt werden. Damit trägt die Gemeinde aktiv zur Siedlungsentwicklung nach innen bei. 

6.3 Planungsgrundsätze gemäss kantonalem Richtplan 

Das Quartierplan-Areal ist von folgenden Planungsgrundsätzen aus den Objektblättern des kanto-

nalen Richtplans betroffen: 

Planungsvorgaben Verweis Umsetzung in der Quartierplanung 

− Siedlungsentwicklung nach Innen (Optimierung 
der Nutzung). 

S2.1-PG-b Generell mittels Quartierplanung. 

− Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sol-
len insbesondere an mit ÖV erschlossenen Lagen 
quartier- und umweltverträglich (massgeschnei-
dert) erfolgen. 

S2.1-PG-c Das Quartierplan-Areal befindet sich am Rande 
des Einzugsbereichs der Tramhaltestelle "Basel-
strasse" (siehe Kapitel 6.6). 

Die Anhebung der baulichen Dichte bei der Aus-
nützung von 13 % (relativ) wird von der Gemeinde 
wie auch von der kantonalen Arealbaukommis-
sion als quartierverträglich beurteilt. Gegenüber 
der Anhebung der Ausnützung wird mit der Quar-
tierplanung eine Reduktion der Bebauungsziffer 
gegenüber der bisherigen Zone WG2b von über 
30 % vorgenommen (siehe Kapitel 5.3.2). 

Die Umweltverträglichkeit ist insofern gegen, 
dass keine Umweltthemen durch eine bauliche 
Verdichtung an diesem Standort nachteilig beein-
flusst werden (siehe entsprechende Kapitel, wel-
che Umweltthemen behandeln, ab Kap. 6.9). 

− Gemeinden berücksichtigen die Gefahrenhin-
weiskarten und Gefahrenkarten bei ihrer raum-
wirksamen Tätigkeit. Sie legen die notwendigen 
planerischen und baurechtlichen Schutzbestim-
mungen in ihren Richt- und Nutzungsplänen fest.  

L1.3-PG-b Wird mittels der Quartierplanung berücksichtigt 
(siehe Kapitel 6.13). 

− Effizienter Einsatz von Energie. VE2.1-PG-a § 9 Abs. 2: Festlegung MINERGIE-P-Standard 

− Nutzung ortsgebundener Abwärme. VE2.1-PG-b/c Quartierplan-Areal befindet sich am Rande des 
Anschlussperimeters des Wärmeverbundes Geh-
renmatt (Elektra Birseck). Die Anschlussleitungen 
sind vorhanden. Nach erfolgten Abklärungen (Ka-
pazitäten und Anrechenbarkeit in Energiebilanz) 
wird ein Anschluss vorgenommen. Dementspre-
chend wurde in § 9 Abs. 1 definiert, dass ein An-
schluss an den Wärmeverbund vorzunehmen ist.  

− Nutzung örtlich ungebundener Umweltwärme. VE2.1-PG-e 
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6.4 Erwägungen der Arealbaukommission 

Das Bebauungskonzept wurde am 19. September 2013 in der kantonalen Arealbaukommission 

behandelt. Aufgrund der Beurteilung wurde folgende Erwägungen der Arealbaukommission mitge-

teilt (siehe Anhang 2). 

Erwägungen (zusammengefasst) Stellungnahme 

− Bebauungskonzept mit sechs Geschossen wird 

nicht in Frage gestellt. 

Kenntnisnahme  

− Prüfung Hochparterre-Typologie mit Balkon Konzept wurde angepasst und weist nun im Erdgeschoss Hoch-

parterre-Wohnungen mit Balkonen auf. 

− Aussenraum eignet sich für eine Differenzierung 

der Nutzung 

Differenzierung des Aussenraums wurde nachträglich von 

Landschaftsarchitekten entwickelt (siehe Anhang 3). 

Die Parkfelder werden wie folgt gestaltet: 

nördliches Parkfeld: Schotterasen 

südliches Parkfeld: Pergolen, berankt 

− Aufzeigen der Gestaltungsmöglichkeiten im Aus-

senraum, insbesondere Prüfung einer Multifunkti-

onalen Nutzung der Autoparkplätze.  

6.5 Projektspezifische Planungsvorgaben der Gemeinde für die Quartierplanung 

Der Gemeinderat legte für die Quartierplanung entsprechende Planungsvorgaben fest (Anhang 1): 

Vorgaben Umsetzung 

− MINERGIE-P-Standard Reglement § 8  Abs. 2 (bzw. Änderung aufgrund GV-Beschluss-

fassung) 

− Anordnung Parkplätze möglichst nahe zum Feu-

erwehrmagazin 

Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) 

− Anzahl Autoparkplätze gemäss kantonalen Vor-

gaben 

Nicht definiert, es gelten die kantonalen Vorgaben gemäss An-

hang 11/1 der RBV 

− Extensive Begrünung der Flachdächer Reglement § 5 Abs. 2 

6.6 Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 

Das Areal befindet sich am Randbereich des Einzugsbereichs der Tramhaltestelle "Baselstrasse" 

der BLT-Linie 10. Die Linie 10 führt von Bahnhof Dornach-Arlesheim über die Haltestelle "Dorf" in 

Arlesheim und via Münchenstein zum Bahnhof in Basel sowie ins Stadtzentrum. 

6.7 Anbindung an das öffentliche Strassennetz 

Die verkehrsmässige Anbindung des Areals an das öffentliche Strassennetz ist vorhanden und 

erfolgt über die General Guisan-Strasse. Die General Guisan-Strasse führt zur übergeordneten 

Birseckstrasse.  

6.8 Auswirkungen auf das Strassenverkehrsaufkommen 

Nachfolgend wird eine grobe Abschätzung des durch die zusätzlichen Wohneinheiten generierten 

Strassenverkehrsaufkommens vorgenommen. Als Basis für die Abschätzung des Verkehrsaufkom-

mens wird deshalb der für die Neubauten erforderliche Parkplatzbedarf verwendet. 
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   Fahrten (Fa) 

Nutzung Berechnungsgrundlagen Berechnung getrennt Total 

Wohnnutzung Neu 
(12 WE) 

− 12 Stamm-PP 

− 4 Besucher-PP 

− 2.5 Fahrten/S-/B-PP10 

VA Stamm-PP:  12 PP x 2.5 Fahrten/PP 

VA Besucher-PP:  4 PP x 2.5 Fahrten/PP  

30 Fa 

10 Fa 
 

40 Fa 

Total 40 Fa 

 

Insgesamt ergibt sich somit ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von rund 40 Fahrten pro Werk-

tag. Somit ist täglich mit rund 20 Zufahrten und 20 Wegfahrten durch die neue Quartierplan-Wohn-

überbauung zu rechnen. 

In Beachtung der geringen Mehrbelastung sowie der wochentagspezifischen Tagesbelastung so-

wie entsprechenden Spitzenstunden (morgens, mittags, abends) kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich die heutige Situation im Verkehrsfluss auf der General Guisan-Strasse nicht spürbar 

ändert. 

6.9 Vernetzung und ökologischer Ausgleich 

Gestützt auf § 9 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und den Landschaftsschutz (NLG) sor-

gen die Gemeinden für die Förderung der Vernetzung sowie den ökologischen Ausgleich innerhalb 

von Siedlungen. 

Die Vernetzung und der ökologische Ausgleich wurden in der Quartierplanung wie folgt berück-

sichtigt: 

− Gegenüber dem Wald zusammenhängende ausgeschiedene Grünflächen; 

− naturnahe Gestaltung der Grünflächen mit verschiedenen Bepflanzungselementen (Sträucher, 

Einzelbäume, Baumgruppen); 

− Anpflanzung eines Waldsaumes mit Sträuchern entlang des Waldrandes 

− Bepflanzung mittels standortheimischer Arten, gemäss Pflanzenliste der Gemeinde; 

− Verwendung der nicht für Wohnzwecke verwendeten Dachflächen für ökologische Funktion 

(z.B. extensive Begrünung, Nutzung von Sonnenenergie). 

 

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die bisherige Parzelle Nr. 3599 bisher von der Gemeinde 

als offenes Materiallager genutzt wurde. Das Lager ist mehrheitlich als Erschliessungs- und Um-

schlagsfläche gestaltet mit offenen Materiallagereinrichtungen in den Randbereichen bzw. gegen-

über dem Wald. Mit im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) definiertem Grünraum sowie der 

Anpflanzung eines Waldsaumes erfährt der angrenzende Bereich zum Waldareal eine erhebliche 

ökologische Aufwertung und naturnahe Umgebungsgestaltung. 

                                                           
10  Quelle: diverse Fachliteratur und Verkehrsgutachten 
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6.10 Lärmschutz 

Gestützt auf Art. 43 der Lärmschutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umsetzschutzge-

setzes (USG BL) sind Bauzonen einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe zuzuweisen.  

Erläuterung zur Umsetzung des Lärmschutzes siehe Kapitel 5.3.6. 

6.11 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 

19. Oktober 1988 unterliegen Anlagen, von welchen mit einer potentiell erheblichen Umweltbelas-

tung auszugehen ist, der Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung soll die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung geprüft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird 

mit der geplanten Parkierung für das Quartierplan-Areal nicht erreicht. (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 

11.4). Weitere Anlagen, welche im Anhang zur V-UVP aufgeführt sind, sind im neuen Quartierplan 

nicht vorhanden und nicht geplant. Somit muss für die Quartierplanung keine Umweltverträglich-

keitsprüfung im Sinne der eidgenössischen Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 

6.12 Bodenschutz (Altlasten) 

Das Areal ist nicht im Kataster der belasteten Standorte ausgewiesen. 

6.13 Naturgefahren (Überschwemmung) 

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch bei Quartierplanungen sind, gestützt auf Art. 15 des Bun-

desgesetzes über die Raumplanung (RPG), hinsichtlich der baulichen Eignung mögliche Naturge-

fahrenpotenziale zu berücksichtigen. 

Entlang der General Guisan-Strasse und teilweise entlang der Weidenhofweg ist das Areal in klein-

räumiger Ausdehnung der Naturgefahr Überschwemmung, in mittlerer Gefahrenstufe, ausgesetzt. 

In der Gefahrenkarten wird zudem für den östlichen wie auch nördlichen Arealbereich auf eine 

Restgefährdung durch Überschwemmung hingewiesen (siehe Anhang 4). 

Die Umsetzung der Naturgefahrenkarten in die kommunale Nutzungsplanung ist in einer kantona-

len Wegleitung dokumentiert.11 Bei den Bereichen mit Restgefährdung handelt es sich um ein Ge-

fährdungspotential, mit sehr geringer Eintretenswahrscheinlichkeit (seltener als einmal in 300 Jah-

ren). Für die Restgefährdung müssen in der Nutzungsplanung bzw. Quartierplanung keine Mass-

nahmen zur Sicherung definiert werden. 

Die Gefahrenbereiche, mit geringer und mittlerer Gefährdung, müssen hingegen mittels Ausschei-

dung von Gefahrenzonen gemäss § 30 RBG umgesetzt werden. Da der Baubereich sich jedoch 

vollständig ausserhalb des Gefahrenbereiches befindet und dieser nur kleinräumig und an den 

                                                           
11 Umsetzung der Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzungsplanung, Grundlagen zur kommunalen Nutzungsplanung, Amt für 
Raumplanung, Juni 2011 
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Randbereichen im Areal vorhanden ist, wird auf eine Ausscheidung von Gefahrenzonen verzichtet. 

Folge dessen werden auch keine Bestimmungen zur Sicherung vor Überschwemmungen ins Reg-

lement aufgenommen. 

6.14 Gewässerschutz 

Gestützt auf Art. 21 der Wasserbauverordnung des Bundes ist der Raumbedarf von Gewässern 

bei der Nutzungsplanung (d.h. auch bei Quartierplanungen) zu berücksichtigen. Zudem gelten die 

Uferbereiche entlang von Gewässern gemäss der Gesetzgebung von Bund und Kanton als schüt-

zenswert und es müssen entsprechende raumplanerische Massnahmen zu deren Schutz ergriffen 

werden. Zur Umsetzung sieht die kantonale Gesetzgebung die Uferschutzzone gemäss § 29 Abs. 

2 lit. d RBG bzw. gemäss § 13 RBV vor. 

Im Areal ist kein Gewässer vorhanden und das Areal grenzt auch nicht an ein Gewässer an. 

6.15 Grundwasserschutz 

Das Areal befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone und liegt demzufolge auch nicht im 

Zuströmbereich eines Pumpwerks. Der Grundwasserschutz wird durch die Quartierplanung bzw. 

durch die damit verbunden baulichen Absichten nicht beeinträchtigt. 

6.16 Genereller Entwässerungsplan 

Die Entwässerung des Quartierplan-Areals erfolgt gemäss den Festlegungen des Generellen Ent-

wässerungsplanes (GEP) der Gemeinde Arlesheim. Im Quartierplan sind daher keine Festlegun-

gen zur Entwässerung vorzunehmen. 

6.17 Störfall 

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallverordnung 

(StFV) haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von 

Störfällen zu schützen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist die Risikorelevanz bei der angestreb-

ten Siedlungsentwicklung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu prüfen. 

Im Umfeld des Areals befinden sich keine Störfallbetriebe. 

6.18 Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen 

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern, Gewässern und Friedhöfen sind 

unter § 95 RBG (BL) die einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können 

mit Baulinien reduziert werden.  
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Auf das Quartierplan-Areal wirken folgende Abstände und Baulinien: 

− Gesetzlicher Strassenabstand entlang Weidenhofweg 

− Strassenbaulinie entlang der General Guisan-Strasse (teilweise) 

− Waldbaulinie entlang des westlich angrenzenden Waldareals 

Gegenüber des Weidenhofweges wird teilweise der gesetzliche Strassenabstand durch den Bau-

bereich mit einer geplanten sechsgeschossigen Baute unterschritten (4 m ab Strassenlinie bzw. 7 

m ab Strassenachse). Diese Unterschreitung wird mit einer Baulinie gewährleistet. Die übrigen 

Abstände und anderweitigen bestehenden Baulinien werden durch die definierte Lage des Baube-

reichs berücksichtigt. 

6.19 Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG. Werden 

die gesetzlichen Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen unterschritten, müssen 

gemäss § 94 RBG entsprechende Näher- und/oder Grenzbaurechte grundbuchrechtlich eingetra-

gen werden.  

Das Quartierplan-Areal grenzt nur im Süden direkt an eine weitere Bauparzelle an (Parzelle Nr. 

3175). Gegenüber dieser Parzelle wird der gesetzliche Grenzabstand nicht eingehalten. Zur Si-

cherstellung der Unterschreitung muss ein Näherbaurecht eingeräumt werden (siehe Kap. 9.2). 

6.20 Schattenwurf 

Die Beschattung auf die umliegende Bebauung durch den geplanten sechsgeschossigen Solitär-

bau wurde untersucht (siehe Anhang 5). 

Mit Ausnahme der Wintermonate ergibt sich praktisch keine Beschattung der umliegenden Bauten. 

Die Beschattung in den Wintermonaten bleibt jedoch bei allen umliegenden Bauten unterhalb von 

2 Stunden.    

7. Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen 

Grundsätzlich gilt § 40 Abs. 2 RBG, wonach Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und 

Strassenlinienpläne als aufgehoben gelten, soweit sie im Widerspruch zu den Festlegungen im 

Quartierplan stehen.  

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung "Bachtelengraben" werden für das Areal der Quartierpla-

nung eigenständige Nutzungs- und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind formell und 

inhaltlich für die geplante Überbauung und Nutzung des Areals zonenrechtlich abschliessend und 

von den übrigen Vorschriften der kommunalen Nutzungsplanung (Zonenplan und Zonenreglement 

Siedlung) vollständig abgekoppelt.  
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Die entlang der General Guisan-Strasse teilweise vorhandene Strassenbaulinie sowie die entlang 

der Waldgrenze verlaufende Waldbaulinie werden durch das Bebauungskonzept bzw. mit der 

Quartierplanung berücksichtigt und stehen nicht im Widerspruch zu den Festlegungen der Quar-

tierplanung. 

Durch die Inkraftsetzung der Vorschriften zur Quartierplanung "Bachtelengraben" werden die bis-

herigen Zonenvorschriften Siedlung vom 19. November 1980 sowie der Lärmempfindlichkeitsstu-

fenplan vom 19. November 1980 vollständig ausser Kraft gesetzt. Die ins Areal der Quartierplanung 

wirkenden Baulinien bleiben rechtskräftig. 

Weitere rechtskräftige kommunale oder kantonale Planungen werden durch diese Planungsmass-

nahme nicht tangiert. 

8. Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde 

Das Areal der Quartierplanung gilt gemäss der Erhebung "Stand der Erschliessung und Baureife 

2012" als bebaut und ist somit vollständig erschlossen.  

Mit der Quartierplanung wird die planungsrechtliche Grundlage für eine Neubebauung für das ent-

sprechende Areal hergestellt. Mit der bestehenden General Guisan-Strasse wird gemäss Stras-

sennetzplan die Strassenerschliessung des Quartierplan-Areals sichergestellt. 

Somit entstehen durch die Quartierplanung "Bachtelengraben" betreffend der Strassen- und Infra-

strukturerschliessung keine Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde. 

Im Bereich der Ein-/Ausfahrt zum Areal der Quartierplanung befindet sich in der General Guisan-

Strasse im Zusammenhang mit der Tempo-30-Zone eine Verengung (Horizontalversatz) mit an-

schliessend seitlich angeordneten Parkplätzen. Dieser Horizontalversatz muss zur Ein-/Ausfahrt 

rückgebaut und allenfalls versetzt werden. Dabei wird im Weiteren auch sicher ein Parkplatz ent-

lang der Strasse entfallen. Die Kostenübernahme für diese Anpassungen ist zwischen der Ge-

meinde und der Eigentümerschaft der Quartierplan-Parzelle zu klären. 

9. Privat-rechtl icher Regelungsbedarf 

9.1 Grundsätzliches 

Zur Sicherstellung der Bebauung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende 

privat-rechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Belange erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG (BL), mit wel-

chem die Grundlage für die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch hergestellt wird.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 
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9.2 Reglungsbedarf für die Quartierplanung "Bachtelengraben" 

− Näherbaurecht für Baubereich (Hauptbauten) zu Parzelle Nr. 3175 (Gmde. Arlesheim) 

− Grenzbaurecht für Stützmauer (Parkierung) zu Parzelle Nr. 3175 (Gmde. Arlesheim) 

− Grenzbaurecht für Pergola (Parkierung) zu Parzelle Nr. 3175 (Gmde. Arlesheim) 

− Aufhebung, allenfalls bauliche Verschiebung, der Verengung (Horizontalversatz) auf der Gene-

ral Guisan-Strasse 

10. Kantonale Vorprüfung 

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung wurden mit den Schreiben vom 24. April 2014 dem 

Gemeinderat Arlesheim mitgeteilt (siehe Anhang 6). 

Die Vorgaben wurden umgesetzt. Zudem wurden auch Formulierungsvorschläge und Empfehlun-

gen zu einzelnen Bestimmungen im Reglement sowie im Plan berücksichtigt (siehe Anhang 7). 

11. Mitwirkungsverfahren 

Gestützt auf Art. 4 RPG (Bund) und § 7 RBG (BL) führte die Gemeinde Arlesheim für die Quartier-

planung "Bachtelengraben" ein Mitwirkungsverfahren durch. 

Publikation  
Mitwirkungsverfahren 

− kantonales Amtsblatt Nr. 8: 20. Februar 2014 

− Homepage Gemeinde Arlesheim: 20. Februar 2014 

− Wochenblatt (Birseck und Dorneck) Nr. 8: 20. Februar 2014 

Mitwirkungsfrist  vom 20. Februar bis am 28. März 2014 

Mitwirkungseingaben Keine Eingaben 

 

Eine Prüfung und Berichterstattung durch den Gemeinderat zu den Mitwirkungseingaben, im Sinne 

von § 2 RBV (BL), musste nicht vorgenommen werden, da innert der gewährten Frist keine Einga-

ben eingereicht wurden. 

Über das Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens wurde mit der Einladung für die beschlussfassende 

Gemeindeversammlung informiert. 

12. Beschlussfassungsverfahren 

Das Beschlussfassungsverfahren richtet sich nach § 31 RBG. 

Beschussfassung Gemeinderat 16. September 2014 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung  5. November 2014 

Beschlussfassung mit zwei Änderungen (s. Ziffer 12.1 bzw. Anhang 8) 

Referendumsfrist 6. November – 5. Dezember 2014 (Ergebnis ausstehend) 

Urnenabstimmung Abhängig Ergebnis Referendum 
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12.1 Änderungen aufgrund Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung 

Die Gemeindeversammlung hat zwei Änderungsträge beschlossen: 

Antrag 1:  

§ 1 Abs. 2 lit. d 

Sicherstellung einer energieeffizienten Bauweise unter Einhaltung des MINERGIE-P-Standards so-

wie Sicherstellung des Anschlusses an Wärmeverbund "Gehrenmatt" zur Wärmeversorgung; 

Sicherstellung einer energieeffizienten Bauweise sowie Sicherstellung des Anschlusses an den 

Wärmeverbund "Gehrenmatt" zur Wärmeversorgung; 

 

Antrag 2:  

§ 8 Abs. 2 

Die Hauptbauten müssen die Anforderungen des MINERGIE-P-Standards gemäss Reglement der 

Qualitätsmarke MINERGIE erfüllen. Zur Sicherung des Qualitätsstandards ist der MINERGIE-P-

Standard bei Baubeginn mit einer anerkannten Fachstelle festzulegen. 

Die Hauptbauten sind grundsätzlich nach dem MINERGIE-P- oder nach dem MINERGIE-P-ECO 

Standard zu zertifizieren. Wird auf eine MINERGIE-Zertifizierung verzichtet, so ist die Einhaltung 

der Richtwerte für Erstellung und Betrieb des SIA-Effizienzpfades Energie (SIA Merkblatt 2040) 

nachzuweisen. 

13. Auflageverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss erläutert. 

14. Genehmigungsantrag 

….. erfolgt mit der Schlussfassung des Begleitberichtes. 
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Anhang 1: Beurteilung Vorschlag Quartierplan (Bebauungskonzept) durch Baukommission und Orts-

kernkommission, Protokollauszug der gemeinsamen Besprechung vom 30. Mai 2013 
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Anhang 1: Beurteilung Vorschlag Quartierplan (Bebauungskonzept) durch Baukommission und Orts-

kernkommission, Protokollauszug der gemeinsamen Besprechung vom 30. Mai 2013 

 

 

  



Gemeinde Arlesheim Quartierplanung "Bachtelengraben" 
 
 
 

 
Planungsbericht Beschlussfassung  Anhang 

Anhang 1: Beurteilung Vorschlag Quartierplan (Bebauungskonzept) durch Baukommission und Orts-

kernkommission, Protokollauszug der gemeinsamen Besprechung vom 30. Mai 2013 
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Anhang 2: Beurteilung durch die kantonale Arealbaukommission, 19. September 2013,  

Beschlussprotokoll vom 2. Oktober 2013 
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Anhang 3: Vorprojekt Umgebung (Aussenraumkonzept), Fahri und Breitenfeld, 6. November 2013 
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Anhang 4: Auszug Gefahrenkarte (synoptische Darstellung), www.geoView.bl.ch 
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Anhang 5: Verschattungsstudie, Flubacher-Nyfeler+Partner, Architekten AG, 24. Januar 2014 
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Anhang 6.1: Vorprüfungsbericht, Amt für Raumplanung, 24. April 2014 
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Anhang 6.2: Vorprüfungsbericht, Amt für Raumplanung, 24. April 2014 
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Anhang 6.3: Vorprüfungsbericht, Amt für Raumplanung, 24. April 2014 
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Anhang 7.1: Übersicht Berücksichtigung der Vorprüfungsergebnisse 

Vorprüfungseinwand (zusammengefasst) Stellungnahme bzw. Entscheid Gemeinderat 

1. Städtebauliches Konzept 

 Kenntnisnahme K 

2.1 Bedarfsnachweis 

– Bedarfsnachweis für Erweiterung der Wohn-
bauzone ist zu erbringen. 

– Siehe Planungsbericht Kap.6.2.  
(Hinweis: Erfolgt mit Schlussfassung des Berichtes) 

� 

2.2 Näherbaurecht  

– Näherbaurecht gegenüber Nachbarparzelle Nr. 
3175 erforderlich. 

– Nachweis Näherbaurecht ist mit Genehmigungsan-
trag einzureichen (zwingend). 

– Sachverhalt ist bekannt. 

– Nachweis wird mittels Quartierplan-Vertrag vorgenom-
men. 

� 

2.3 Parzellenstruktur 

– Abgrenzung QP-Perimeter entspricht nicht der neu 
geschaffenen Baurechtsparzelle (Nr. 6393). 

– Anpassung vornehmen (zwingend). 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen. � 

2.4 Quartierplanperimeter 

– Weglassen Parzellennummern in Planlegende und 
Reglement (Empfehlung). 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen. � 

2.5 Bereich für Hauptbauten 

– Gebäudehöhe von 19.90 m somit 7 Geschosse 
möglich. 

– Prüfung der Gebäudehöhe (Empfehlung). 

– Anzahl Geschosse werden im Quartierplan auf 6 Vollge-
schosse begrenzt. Zudem wurde auf Empfehlung der 
Arealbaukommission anstelle ursprünglich vorgesehe-
nen Erdgeschosswohnungen mit Aussenraumbezug auf 
ein Gebäudetypus mit Hochparterre gewechselt. 

– Die definierte Gebäudehöhe bzw. die Messweise umfasst 
den fertigen Abschluss des Dachrandes (inkl. allfälliger 
Aufbordung). 

– Die Gebäudehöhe ist nach erfolgter Rücksprache mit 
dem Projektverfasser zweckmässig. 

(�) 

2.6 Baubereich für Nebenbauten und Pergolen 

– 140 m2 als Baubereiche für Nebenbauten im Plan 
ausgewiesen, gemäss Reglement nur 100 m2 zu-
lässig. 

– Weitere Nebenbauten wären nicht möglich, auf-
grund im Plan konsumierten Flächen und aufgrund 
von gesetzlichen Abständen und der Baulinien. 

– Prüfung der Regelung zu den Nebenbauten (Emp-
fehlung). 

(Bemerkung S+R: 140 m2 = 16 m2 Nebenbaute Ve-
loabstellanlagen + 124 m2 Parklätze mit Pergolen) 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen 

– Pergolen zählen nicht zu den Nebenbauten (da nicht 
überdacht. Somit fallen Pergolen nicht unter die Flächen-
begrenzung von 100 m2 für Nebenbauten. 

– Pergolen können gemäss § 54 Abs. 1-e RBV zwischen 
der Strassenlinie und der Baulinie errichtet werden. 

(Bemerkungen RC: Eventuell sollte das Flächenmass für 
Nebenbauten reduziert werden (z.B. 50 m2). 

 

2.7 Strassenbaulinie 

– Prüfung Notwendigkeit des Rücksprungs von 10 m 
der vorgesehenen Strassenbaulinie (Empfehlung). 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen. � 

2.8 Frei- und Grünflächen 

– Keine Differenzierung von Frei- und Grünflächen 
im Plan. 

– Entlang Waldrand sollte ökologische Aufwertung 
als Übergang zum Wald hergestellt werden. 

– Entlang des Waldrandes wird neu die Anpflanzung eines 
5 m breiten Waldsaumes verlangt. Damit soll eine ökolo-
gische Aufwertung im Übergangsbereich sichergestellt 
werden. 

– Die Bepflanzung des Waldsaumes ist mit unterschiedli-
chen Straucharten vorzunehmen. 

� 
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Anhang 7.2: Übersicht Berücksichtigung der Vorprüfungsergebnisse 

Vorprüfungseinwand (zusammengefasst) Stellungnahme bzw. Entscheid Gemeinderat 

2.9 Übrige Planfestlegungen 

 – Nutzungen im Aussenraum wie Spielplätze und 
Entsorgungseinrichtungen, welche Emissionen 
verursachen können, sind im Plan festzulegen. 

– Entsorgungseinrichtung wird in die im Plan ausgewie-
sene Nebenbaute für eine Veloabstellanlage integriert. 

– Auf eine Lagedefinition für einen Spielplatz im Plan wird 
verzichtet. Ein zweckmässiger Standort ist Rahmen des 
Baugesuchsverfahrens in Absprache mit dem Gemeinde-
rat festzulegen. 

– Ein Spielplatz oder Spielflächen gehören zum Umfeld so-
wie zur Ausstattung einer Wohnüberbauung. Aufgrund 
der Anzahl Wohneinheiten (12) sind nicht davon auszu-
gehen, dass übermässige Emissionen durch eine Spiel-
platznutzung ausgehen, gegenüber einem öffentlichen 
Spielplatz mit einem entsprechenden Einzugsgebiet. Zu-
dem sich die Benutzung von Spielplätzen auf bestimmte 
Jahreszeiten und in diesen auch nochmals witterungsbe-
dingt beschränkt. 

�/� 

3.1 Reglement: Erlass 

– Weglassen Parzellennummern (Empfehlung). – Anpassung / Korrektur vorgenommen (dito 2.4). � 

3.2 Reglement: § 3 Zulässige Bauten 

– Abs. 3: Unklar, ob Pergolen auch zu Nebenbauten 
zählen (Empfehlung Konkretisierung) 

– Kein Platz für Nebenbauten, infolge Beschränkung 
der Bebauung durch Baulinien. 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen. 

– Pergolen zählen nicht zu den Nebenbauten (da nicht 
überdacht, siehe auch 2.6). 

– Pergolen können gemäss § 54 Abs. 1-e RBV zwischen 
der Strassenlinie und der Baulinie errichtet werden. 

� 

3.3 § 5 Gestaltung der Bauten 

– Abs. 3: Formulierungsanpassung ("Die Gestaltung" 
anstelle "Die Erstellung") 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen � 

3.4 § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes 

– Abs. 2: Verpflichtung zur Erstellung von Spielflä-
chen 

– Eine Verpflichtung zur Erstellung von Spielflächen wird 
nicht im Reglement vorgeschrieben. 

– Die Bereitstellung von Spiel- und Aufenthaltsflächen soll 
Bedürfnisgerecht erfolgen und sollte bei Bedarf auch an-
gepasst werden können. Daher wurde im Reglement er-
gänzend definiert, dass eine bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Spiel- und Aufenthaltsflächen mit entsprechen-
den Einrichtungen vorzunehmen ist. 

(�) 

– Abs. 4: Aufgrund Standortfestlegung einer Veloab-
stellanlage im Plan erübrigt sich Reglementsformu-
lierung. 

– Standortfestlegung für Entsorgungseinrichtung 
fehlt und ist im Plan vorzunehmen. 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen. 

– Entsorgungseinrichtung wird in die im Plan ausgewie-
sene Nebenbaute für Veloabstellanlage integriert. Eine 
separate Standortfestlegung für eine Entsorgungseinrich-
tung erübrigt sich. 

� 

– Abs. 7: Fehlen von Maximalmassen für Aufschüt-
tungen und Abgrabungen (Empfehlung zur Ergän-
zung). 

– Allgemeine Formulierung wird als ausreichend erachtet. � 

– Abs. 9: Formulierungsvorschlag zum Umgebungs-
plan. 

– Anpassung / Korrektur vorgenommen � 

4. Mitwirkungsverfahren Kenntnisnahme / Sachverhalt ist bekannt K 

5. Planungsbericht Kenntnisnahme / Sachverhalt ist bekannt K 

6. Digitale Daten Kenntnisnahme / Sachverhalt ist bekannt K 

7. Vorprüfungsvorbehalt Kenntnisnahme / Sachverhalt ist bekannt K 
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Anhang 8: Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 5. November 2014 
(Quelle: Homepage der Gemeinde Arlesheim) 

 
 

 
 


